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Haftung des GmbH-Geschäftsführers gegenüber dem Finanzamt
Der Geschäftsführer hat die steuerlichen Pflichten 
der GmbH zu erfüllen und haftet persönlich, wenn 
er dies nicht macht. Diese persönliche Haftung 
wird regelmäßig in der Insolvenz der Gesellschaft 
relevant, wenn noch Steuerzahlungen offen sind. 
Diese Haftung kann ein Geschäftsführer aber ver-
meiden. Er haftet nämlich nicht immer, sondern 

nur dann und nur insoweit, wie er das Finanzamt schlechter bedient als 
alle anderen Gläubiger zusammen. Um den Haftungsbetrag zu berech-
nen, sind die offenen Verbindlichkeiten der GmbH in dem Zeitpunkt zu 
berechnen, in dem erstmals eine fällige Steuerschuld nicht beglichen 
wurde. Hinzugerechnet werden die bis zum Ende des Haftungszeit-
raums – das ist der Eintritt der Insolvenzreife oder der Zeitpunkt einer 
früheren Beendigung der Geschäftsführerstellung – fällig werdenden 
Verbindlichkeiten, und zwar auch, soweit sie gleich bezahlt werden, also 
z.B. laufende Gehaltszahlungen, Mietzahlungen etc. Diesen Verbind-
lichkeiten werden alle im Haftungszeitraum erfolgten Zahlungen gegen-
übergestellt. Aus beiden Zahlen wird dann die Tilgungsquote errechnet. 
Der Geschäftsführer haftet nur insoweit, als er das Finanzamt schlechter 
bedient hat. Hierfür müssen wiederum alle Steuerverbindlichkeiten und 
alle Steuerzahlungen im Haftungszeitraum ermittelt werden und hieraus 
die Tilgungsquote bei den Steuern ermittelt werden. Liegt die erstge-
nannte Tilgungsquote z.B. bei 60 %, die Tilgungsquote bei den Steuern 
aber nur bei 20 %, dann haftet der Geschäftsführer nur für 40 % der 
im Haftungszeitraum fälligen Steuern. Da das Finanzamt diese Zahlen 
aber nicht kennt, erfragt es sie zunächst beim Geschäftsführer. Arbeitet 
dieser nicht zu, erlässt das Finanzamt einen Haftungsbescheid über die 
vollen noch offenen Steuern. Achtet der Geschäftsführer in wirtschaft-
lich schlechten Zeiten der GmbH darauf, das Finanzamt nicht schlechter 
zu bedienen als die Gesamtheit der Gläubiger, kann er eine persönliche 
Haftung gegenüber dem Finanzamt vollständig vermeiden.

Eine andere Frage ist, ob der in Haftung genommene Geschäftsführer 
einwenden kann, dass die Steuern zu Unrecht gegen die GmbH festge-
setzt wurden. Nach der Rechtsprechung ist dies grundsätzlich möglich. 
Eine Ausnahme besteht aber dann, wenn die Steuerbescheide während 
der Geschäftsführungstätigkeit ergangen sind und der Geschäftsfüh-
rer für die GmbH keinen Einspruch eingelegt hat. Dann gibt er ja zu 
erkennen, dass er den Steuerbescheid für richtig hält. Hat er aber für 
die GmbH Einspruch eingelegt, kann er sich auch bei seiner Inhaf-
tungnahme darauf berufen, dass die Steuern zu Unrecht festgesetzt 
wurden. Aus einem Urteil des BFH vom 16.05.2017 – VII R 25/15 – ergibt 
sich insoweit aber eine Einschränkung: Der Geschäftsführer muss im 
Insolvenzverfahren im Prüfungstermin, in dem die Berechtigung der 
zur Insolvenztabelle angemeldeten Forderungen vom Insolvenzver-
walter festgestellt oder bestritten wird, im Falle der Feststellung der 
Steuerforderungen Widerspruch erheben. Macht er dies nicht, kann er 
sich im Haftungsverfahren nicht mehr darauf berufen, dass die Steuern 
gegenüber der GmbH falsch festgesetzt wurden. Dann bleibt als Vertei-
digungsmöglichkeit nur noch die oben genannte Berechnung.
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Betriebsaufspaltung und Unternehmensübertragung unter Nießbrauchsvorbehalt 
Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen 
in der Rechtsform einer GmbH ist es verbreitet, 
dass die Betriebsgrundstücke nicht der GmbH 
gehören, sondern deren Gesellschafter(n), die die 
Grundstücke dann an die GmbH vermieten. Im 
Falle einer späteren Insolvenz der GmbH bleiben 
die Grundstücke im Vermögen der Gesellschaf-

ter und werden nicht vom Insolvenzverwalter mitverwertet. Haben am 
Grundstück und an der GmbH die selbe(n) Person(en) die Mehrheit, 
liegt steuerlich eine sog. Betriebsaufspaltung vor. Die Grundstücksei-
gentümer erzielen aus der Vermietung keine Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung, sondern aus Gewerbebetrieb. Das Grundstück befin-
det sich steuerlich in einem Betriebsvermögen. Wird diese Betriebsauf-
spaltung beendet, wird steuerlich das Grundstück aus dem Betriebsver-
mögen entnommen und in das Privatvermögen des Grundstückseigen-
tümers überführt. Hierdurch werden die zwischenzeitlich entstandenen 
Wertsteigerungen (stille Reserven) realisiert und sind zu versteuern. Im 
Regelfall erfolgt aber kein Liquiditätszufluss, denn eine Beendigung der 
Betriebsaufspaltung liegt immer dann vor, wenn nicht mehr dieselben 
Personen am Grundstück und an der GmbH die Mehrheit haben. Dies ist 
etwa bei Übertragung nur des Grundstücks oder nur der GmbH-Anteile 
oder der Übertragung von beidem, aber an verschiedene Personen der 
Fall oder auch dann, wenn über das Vermögen der GmbH das Insolvenz-
verfahren eröffnet wird. Gehört das Grundstück mehreren GmbH-Gesell-
schaftern, die zusammen die Mehrheit haben, können hierbei auch die 
stillen Reserven in der GmbH zu versteuern sein.
In einem vom BFH mit Urteil vom 21.01.2015 – X R 16/2 – entschiedenen 
Fall hatte ein Alleingesellschafter einer GmbH dieser ein in seinem 
Eigentum stehendes Grundstück vermietet. Es lag also eine Betriebsauf-
spaltung vor. Im Rahmen einer lebzeitigen Vermögensnachfolge über-
trug er sowohl das Grundstück als auch seine GmbH-Anteile auf seinen 
Sohn. Sowohl am Grundstück als auch an den GmbH-Anteilen behielt er 
sich den Nießbrauch vor. Das Finanzamt und ihm folgend der BFH sahen 

hierin eine Beendigung der Betriebsaufspaltung. Bei der Übertragung 
eines Grundstücks unter Nießbrauchsvorbehalt habe der Veräußerer 
den maßgeblichen Einfluss auf die Nutzung des Grundstückes. Bei der 
Übertragung von GmbH-Anteilen unter Nießbrauchsvorbehalt stehe 
hingegen das Stimmrecht nicht dem Nießbraucher, sondern dem Eigen-
tümer der Geschäftsanteile und damit im entschiedenen Fall dem Sohn 
zu. Mangels gleichlaufenden beherrschenden Einflusses war mit der 
Übertragung unter Eigentumsvorbehalt die Betriebsaufspaltung been-
det worden und die stillen Reserven im Grundstück zu versteuern. Dabei 
konnte der Vater noch von Glück reden, dass er Alleineigentümer war. 
Hätte eine Personengesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des Vaters 
das Grundstück an die dem Vater gehörende GmbH vermietet, wären die 
GmbH-Anteile in das Sonderbetriebsvermögen des Vaters an der Perso-
nengesellschaft gefallen und damit auch die stillen Reserven im GmbH-
Anteil zu versteuern gewesen. Bei derartigen Gestaltungen sollte in 
jedem Fall ein Steueranwalt oder Steuerberater eingeschaltet werden.
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